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Erdogans Macht und ökonomisches Gesetz 

Folgt nach dem Wahlsieg die Zahlungsunfähigkeit der Türkei? 
 
 

von NORBERT F. TOFALL 

Zusammenfassung 

 

Erdogan ist davon überzeugt, daß er nicht nur politische Gesetze 

und Regeln in seinem Sinne außer Kraft setzen kann, sondern 

auch ökonomische Gesetze. 

 

 

 

Abstract 

 

Erdogan is convinced that he can override not only political laws 

and rules to his liking, but also economic laws. 
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I. 

 

Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentenwahlen in der Türkei im zweiten 

Wahlgang am 28. Mai 2023 mit 52 Prozent der abgegebenen Stimmen ge-

wonnen und ist erneut für fünf Jahre Staatspräsident der Türkei. Es handelt 

sich um jenen Recep Tayyip Erdogan der im April 1998 gemäß Artikel 14 der 

türkischen Verfassung wegen Mißbrauchs der Grundrechte und Grundfrei-

heiten und gemäß Paragraph 312 Abs. 2 des türkischen Strafgesetzbuches 

wegen Aufstachelung zur Feindschaft aufgrund von Klasse, Rasse, Religion, 

Sekte oder regionalen Unterschieden zu zehn Monaten Gefängnis und le-

benslangem Politikverbot verurteilt wurde. In einer Rede in der ostanatoli-

schen Stadt Siirt hatte Erdogan zustimmend aus einem Gedicht von Ziya 

Gökalp zitiert: 

 

„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel 

sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajo-

nette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ 

 

2002 errang Erdogan mit seiner 2001 gegründeten Partei AKP einen überra-

genden Wahlsieg. Aufgrund seines lebenslangen Politikverbots konnte er je-

doch nicht Ministerpräsident werden. Auch mußte zu diesem Zeitpunkt der 

türkische Ministerpräsident Mitglied des türkischen Parlaments sein. Der er-

rungene Wahlsieg wurde deshalb genutzt, um die türkische Verfassung zu 

ändern. Erdogans Politikverbot wurde aufgehoben. Und die Parlamentswahl 

in der ostanatolischen Provinz Siirt wurde annulliert, so daß bei der Wahlwie-

derholung Erdogan für das Parlament kandidieren, als Abgeordneter ins Par-

lament einziehen und so Ministerpräsident werden konnte. Seitdem ist Erdo-

gan an der Macht, - erst als Ministerpräsident von 2003 bis 2014 dann seit 

2014 als Staatspräsident.  

 

Am 15. Juli 2016 gab es einen Putschversuch in der Türkei. Am 16. Juli 2016 

kündigte Recep Tayyip Erdogan umfassende „Säuberungen“ an. Daraufhin 

wurden allein in den ersten Wochen seit dem 16. Juli 2016 mehr als 40.000 

Personen verhaftet und 80.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes entlas-

sen. Öffentlicher Dienst, Verwaltung, Justiz und Militär wurden „gesäubert“ 

und gleichgeschaltet. 2017 wurde durch ein Verfassungsreferendum ein Prä-

sidialsystem in der Türkei eingeführt. Die Macht in der Türkei wurde weitge-

hend auf Erdogan zentriert. 

 

Zudem wurde die Meinungs- und Pressefreiheit mehr und mehr einge-

schränkt. In ihrem Statement of Preliminary Findings and Conclusions zum 
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zweiten Wahlgang der Präsidentenwahlen am 28. Mai 2023 führt die inter-

nationale OSZE-Wahlbeobachtungsmission aus1: 

 

▪ “The run-off presidential election held on 28 May offered voters a choice 

between genuine political alternatives and voter participation remained 

high, however, as in the first round, biased media coverage and the lack 

of a level playing field gave an unjustified advantage to the incumbent” 

(S. 1).  

 

▪ “The ODIHR EOM media monitoring found that public broadcasters sig-

nificantly favoured the incumbent, despite constitutional guarantees of 

its impartiality. Such bias was also evident among numerous private me-

dia, while several other outlets leaned towards the opposition” (S. 2). 

 

▪ “Ongoing criminal trials and new arrests of journalists and bloggers con-

tinued, including cases involving the insult of public officials, further re-

stricting freedom of expression” (S. 2). 

 

Erdogans überaus erfolgreicher Weg an der Macht und sein erneuter „Tri-

umph des Willens“ sind ohne die auf ihn ausgerichteten Regel-, Institutionen- 

und Verfassungsänderungen und ohne die weitreichende Gleichschaltung 

von Öffentlicher Verwaltung, Justiz und Militär sowie ohne Einschränkung 

der Meinungs- und Pressefreiheit nicht denkbar. Es verwundert deshalb auch 

nicht, daß Erdogan davon überzeugt ist, daß er nicht nur politische Gesetze 

und Regeln in seinem Sinne außer Kraft setzen kann, sondern auch ökonomi-

sche Gesetze.  

 

Am Montag nach der Wahl verkündete Erdogan erneut, daß nur er in der 

Lage sei, die Inflation in der Türkei wirksam zu bekämpfen und daß das nur 

durch niedrige Zinsen und weitere Zinssenkungen möglich sei. Die türkische 

Lira fiel daraufhin am Montag auf ein Rekordtief. Die Finanzmärkte glauben 

offensichtlich nicht, daß Recep Tayyip Erdogan ökonomische Gesetze außer 

Kraft setzen kann. 

 

II. 

 

Im Jahr 2022 betrug die Inflation in der Türkei zeitweise mehr als 85 Prozent. 

Die türkische Zentralbank hob den Leitzins jedoch lediglich auf 12,5 Prozent 

an. Auf massiven Druck von Erdogan hatte die türkische Zentralbank den Leit-

zins dann am 24. Februar 2023 auf 8,5 Prozent gesenkt. Nach offiziellen tür-

kischen Angaben soll die Inflation derzeit „nur“ 44 Prozent betragen, was je-

doch umstritten ist. Erdogan will den Leitzins nun noch weiter senken lassen. 

 

1  https://www.osce.org/odihr/elections/turkiye/544660 
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Die hohe Inflation dürfte im Zusammenspiel mit dem Absturz der türkischen 

Lira und dem wachsenden Staatsdefizit die Wirtschaftskrise der Türkei ver-

stärken. Durch den Absturz der Lira werden Importe in die Türkei immer teu-

rer, was sowohl die Inflation weiter anheizen dürfte als auch zu höheren Ka-

pitalabflüssen ins Ausland führt, wenn die Importmengen konstant bleiben 

und nicht entsprechend gesenkt werden, was aufgrund der Importabhängig-

keit der Türkei nur begrenzt möglich ist. Zudem werden durch den Absturz 

der türkischen Lira die in Dollar und Euro denominierten Schulden des Staa-

tes und der Unternehmen (siehe Schaubild 1) sowie die Möglichkeiten zur 

Neuverschuldung im Ausland teurer.  

 

 
Schaubild 1 

 
 

Darüber hinaus sind weitere Kapitalabflüsse aus der Türkei wahrscheinlich, 

so daß es zu einer Zahlungsbilanzkrise kommen kann. Ob die Kapitalabflüsse 

durch erhöhte Warenexporte und vermehrte Touristen im Sommer (und da-

mit durch erhöhte Kapitalzuflüsse) ausgeglichen werden können, ist fraglich. 

Kapitalverkehrskontrollen dürften ausgebaut werden. Die Devisenreserven 

der Türkei sind bereits massiv geschrumpft, was darauf hindeutet, daß die 

Kapitalabflüsse größer sind als die Kapitalzuflüsse und die Lücke durch Devi-

senreserven geschlossen werden mußte. Am Ende der 20. Kalenderwoche 

am 19. Mai 2023 hatte die türkische Zentralbank bereits eine negative Net-

toreserveposition, siehe Schaubild 2. Das heißt, die türkische Zentralbank 

hatte sich mehr Reserven geliehen als sie im Bestand hatte. 
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Schaubild 2 

 
 

In der Woche vor dem zweiten Wahlgang der Präsidentenwahl sprach Erdo-

gan von einigen Golfstaaten, die durch finanzielle Mittel die türkischen 

Märkte beruhigt hätten. Und darüber hinaus gibt es die Ansicht, daß Erdogan 

auf Finanzmittel aus Russland und dem Nahen Osten zurückgreifen könne. 

Aber wie lange und zu welchen Konditionen sollten nicht namentlich ge-

nannte Golfstaaten und Russland bereit sein, ein türkisches Leistungsbilanz-

defizit auszugleichen? Droht eine Zahlungsbilanzkrise oder gar die Zahlungs-

unfähigkeit der Türkei?  

 

Wenn Erdogan weiterhin meint, er könne das ökonomische Gesetz ausschal-

ten und durch den „Triumpf seines Willens“ ersetzen, dann könnte es unter 

Umständen sehr schnell gehen. Zwar hat die Türkei ihre Staatsschuldenquote 

in den letzten Jahren auf zuletzt 31,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im 

Jahr 2022 gesenkt, wobei für 2023 eine Schuldenquote von ca. 35 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert wird und für 2028 eine Quote von 

40,45 Prozent,2 was im Vergleich mit den Schuldenquoten in den USA und 

vielen EU-Ländern beachtlich gering ist. Allerdings könnte der Teufelskreis 

aus hoher Inflation, Abwertung der türkischen Lira und steigender Staatsver-

schuldung eine Dynamik entfalten, welche alle scheinbaren Finanzierungsre-

serven, welche die geringe Staatsschuldenquote anzuzeigen scheint, regel-

recht auffressen.  

 

2  Stand vom 9. Mai 2023: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/216170/um-
frage/staatsverschuldung-der-tuerkei-in-relation-zum-bruttoinlandsprodukt-bip/ 
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Schaubild 3 

 
 

 

Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß die private Verschuldung in der 

Türkei hoch ist (siehe Schaubild 3) und deshalb im privaten Bereich kaum Fi-

nanzierungsreserven oder neue Verschuldungsmöglichkeiten bestehen. 

 

Bereits im Jahr 2022 betrug das Leistungsbilanzdefizit der Türkei ca. 50 Milli-

arden Dollar. Ein derartiges Defizit kann nicht auf Dauer durch den Verkauf 

von Währungsreserven und Krediten ausländischer Staaten finanziert wer-

den und vor allem dann, wenn die Lira weiter massiv an Wert verlieren sollte. 

Die türkische Zentralbank hat bereits jetzt eine negative Nettoreserveposi-

tion, siehe Schaubild 2. Zur Stabilisierung der Währung vor den Wahlen 

setzte die türkische Zentralbank einen Teil ihrer Währungsreserven ein und 

scheint jetzt ihre diesbezüglichen Möglichkeiten ausgereizt zu haben. Export-

eure wurden bereits zum Tausch eines Teils ihrer Deviseneinnahmen ge-

zwungen. Und den Sparern wurde eine Währungsabsicherung ihrer Lira-Ein-

lagen garantiert, um Kapitalabflüsse in Dollar zu verhindern. Diese Absiche-

rung wird mit sinkendem Lira-Kurs immer teurer, es sei denn die Auszahlung 

an die Sparer wird aufgrund leerer Staatskassen ausgesetzt.  

 

Da die türkische Zentralbank bereits an die Grenzen ihrer Möglichkeiten ge-

raten zu sein scheint, könnte die Staatsverschuldung deutlich schneller an-

steigen als bislang prognostiziert. Wann der Punkt eintritt, an dem die türki-

sche Schuldentragfähigkeit von den Kreditgebern, seien es Staaten oder der 

Finanzmarkt, als nicht mehr gegeben eingestuft wird, ist schwer zu prognos-

tizieren. Es sollte jedoch beachtet werden, daß die Türkei seit dem Jahr 1900 

fünfmal einen Staatsbankrott erklärt hat, zuletzt 1982. Ob Erdogan, wenn er 

vor die Wahl gestellt ist, entweder wirksame Zinserhöhungen zuzulassen, um 

die Inflation und den Lira-Verfall zu bekämpfen, oder einen Staatsbankrott in 

Kauf zu nehmen, sich für ersteres entscheidet, ist ungewiß. Ein Staats-
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bankrott könnte der illoyalen, terroristischen Opposition, den ausländischen 

Mächten und den internationalen Finanzmärkten in die Schuhe geschoben 

werden. Und die nächsten Wahlen sind erst in fünf Jahren. Für Zinserhöhun-

gen müßte Erdogan jedoch öffentlich eingestehen, sich geirrt zu haben. 
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